
Freizeiten und Angebote 2010 
(Vorabinfo / Anmeldung möglich - Bestätigungen erst im Januar 

 
Schiiiiiiiiiiii foan, ja Schi foan is des greßde 
 
Eine saumäßig günstige Skifreizeit wartet in den Winterferien auf dich. 
Tagsüber auf den Piste irgendwo in der Zugspitzarena, abends wird dann gemeinsam gekocht und die neusten 
Skierkenntnisse am warmen Ofen ausgetauscht. Darüber hinaus gibt’s Denkanstöße über Gott und uns, sowie 
Spiele, Spass und ....  
 

Zeit:   31.1.-7.2.10 (30.1.-6-2-11)zum vormerken) 

Ort:    Kleinstockach (Österreich/Zugspitzgebiet) 

Leitung:  Markus Steffen, & Team 

Kosten:   110.-- € Fahrt Übernachtung 
   Skipass 6 Tage:   Bis 15 J. 111,00 € 

     Bis 18 J. 170,00 € 

     Ab 18 J.  185,00 € 

   evtl. Kosten Ausleihe von Skiausrüstung 

Leistungen:  Fahrt im Kleinbus ab/bis Sülzfeld; Leitung; Unterkunft; Verpflegung; Programm; Versicherung 

Teilnehmer:  14  Jugendliche  
Alter:   ab 12 Jahre  
 
http://www.skischaukel-berwang.at 
 

 

Preis für Erwachsene 130.-- € Fahrt, Übernachtung, Verpflegung etc. 

Bei eigener Anreise 80.-- € Übernachtung, Verpflegung etc. 

Auch für Eltern und Erwachsene die bereit sind mit den Jugendlichen im Matratzenlager zu schlafen.  

 

 

 

 

 

Abenteuer Österreich 
 

Wir wohnen in einem schönen alten Bauernhaus in Kleinstockach (Tirol). Von dort starten wir jeweils unsere 

Aktionen: Kanufahren, Wandern, Bergsteigen, Abseilen, Klettern, Mountainbiking, Rafting,  ... und das alles unter 

fachkundiger Hand. Wir wollen aber auch gemeinsam Kochen, Essen, Spülen, Spielen und über das reden was wir 

erlebt haben und überlegen was das in uns und unserem Glauben an Gott verändert. 

Diesmal fahren wir zusammen mit dem CVJM Sömmerda 

 

 

Zeit:   25.6.-9.07.10  

Ort:    Kleinstockach (Österreich/Zugspitzgebiet) 

Kosten:   270.-- €  

Leistungen:  Fahrt im Kleinbus ab/bis Sülzfeld bzw. Zug ab/bis Mellirchstadt; Leitung; 

   Unterkunft; Verpflegung; Programm; Versicherung 

Teilnehmer:  14  Jugendliche  

Alter:   ab 12 Jahre  

Mindestteiln.:   7  bis 30.05.10 
 

http://www.skischaukel-berwang.at/
http://www.skischaukel-berwang.at/


Vortreffen: So. 6.06.09 18.00 Uhr  im Pfarrhaus in Sülzfeld 

 



Überlebenstraining  
Ein Wochenende überleben im Wald. Das heißt Hütte und Schlafstätte bauen. Das heißt Feuer machen und 

für Essen sorgen. Das heißt aber auch Verzicht auf Zivilisation, Walkman und Handy. Du kommst nur mir 

robusten Klamotten am Körper und sonst nichts. 

Zeit:   16.-18.4.10 

Ort:    irgendwo im Wald  

Leitung:  Markus Steffen  & Team 

Kosten:  25.-- € 

Leistungen:  Fahrt ab Meiningen; Leitung; Versicherung;  

Teilnehmer:  10 Jugendliche  

Alter:   ab 14 J. 

Mindestteiln.:   7  bis 31.3.10 

 

 
Sag dem Abenteuer, dass ich komme  
Klettertraining 
Wir treffen uns Dienstags  

15.30 Uhr Kinder im Grundschulalter 

17.00 Uhr ab 5. Klasse 
19.30 Uhr ab 10. Klasse und Erwachsene  
 
Klettertouren 
Einmal im Monat treffen wir uns samstags zu einer Tour. Wir starten in der Regel um 9.00 Uhr am vereinbarten 
Treffpunkt (meist Meiningen oder Sülzfeld) und sind den ganzen Samstag miteinander unterwegs.  Abseilen, 
Klettern, Seilbahnbauen, Kanufahren oder auch mal pfadfindermäßig im Wald. Da kann's dann schon mal 19 
oder 20 Uhr werden. 
Du bist herzlich eingeladen !! 
Termine:   13.3.  Abseiltraining Stadtkirche Meiningen 
  27.3.  Müllbeutelwanderung 
  1.5.   Klettern im Thüringer Wald 
  17.-20.5. Aufbaufreizeit in Kleinstockach 
  29.5.  Klettern im Thüringer Wald 
  19.-20.6. Action zum Satdtfest in MGN 
  13.7.   Klettern im Thüringer Wald 
  14.7.  Kanutour auf der Werra 
  15.7.  Klettern im Thüringer Wald 
  28.8.  Klettern im Thüringer Wald 
  19.9.  Klettern im Thüringer Wald 
  11.-13.10. Kletterkurs in den Herbstferien 
  30.10.  Klettern im Thüringer Wald oder Fahrt in eine große Kletterhalle 
  20.11.  Fahrt in eine große Kletterhalle 
 
 

 



Anmeldeformular  
 

 
❑ Angebot: ______________________________ 
 
❑ Angebot: ______________________________ 
 
Name:                                                                   
 
Vorname:                                                              
 
Straße:                                                                   
 
Wohnort:                                                              
 
Landkreis:                                                                                                                                                                     
   
 
Geburtsdatum:                                                     
 
Konfession:                                                          
 
Beruf/Schule:                                                       
 
Telefon:                                                               
 
Krankenkasse:                                                     versichert durch: 
 
 
Sonderwünsche:                                                                                                                                                              
 
Ich/ Mein Sohn / meine Tochter  
 

� kann schwimmen  � kann nicht schwimmen 
 

� darf Sport treiben � darf keinen Sport treiben 
 
gesundheitliche Einschränkungen:                                                                                                                                  
                                                                                                                                                       
 
Die Teilnahmebedingungen haben mir/uns vorgelegen und ich/wir erkennen sie mit unserer Unterschrift an. 
 
 
Unterschrift Teilnehmer:                                                                                                                 
 
 
Unterschrift Erziehungsberechtigter:                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Teilnahmebedingungen 
 

1. Reisevertrag    
An- und Abmeldungen werden nur schriftlich angenommen. Ihre Anmeldung ist nur auf 
unserem Formular im Prospekt möglich. Die Anmeldung wird von uns schriftlich 
bestätigt und gilt als verbindlicher Reisevertrag. Maßgeblich für den Inhalt des 
Reisevertrages sind allein die Freizeitausschreibung, diese Reisebedingungen, die 
schriftliche Anmeldebestätigung und der Informationsbrief (rechtzeitig vor 
Freizeitbeginn). 
 
2. Reisedurchführung 
Der Veranstalter ist aus wichtigem Grund, soweit dies nicht wider Treu und Glauben 
herbeigeführt wird, berechtigt, Abweichungen von dem vertraglich vereinbarten Inhalt 
des Reisevertrages vorzunehmen, soweit diese Abweichungen nicht erheblich sind und 
den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht wesentlich beeinträchtigen. Tritt durch 
derartige Maßnahmen eine erhebliche Änderung der Reiseleistung ein, ist der Reisende 
berechtigt, soweit möglich, kostenfrei umzubuchen oder vom geschlossenen Vertrag 
ohne Kosten zurückzutreten. Der Veranstalter verpflichtet sich, seine Reisenden bei 
Eintritt derartiger Umstände unverzüglich zu unterrichten. 

 

Evangelische Jugend  

der Superintendentur Meiningen

Markus Steffen 

Kreisjugendwart 

Mühlstr. 8 

98617 Sülzfeld 

� 036945/51646     

E-Mail: MarkusSteffen@t-online.de  
3. Zahlung 
Nach Erhalt der Bestätigung zur Teilnahme an der Freizeit ist der ausgewiesene Betrag 
zu überweisen. Durch den Sicherungsschein ist der eingezahlte Freizeitbetrag 
versichert. 
Aus finanziellen Gründen ist es auch möglich erst 10% des Reisepreises (max. 250,- 
EUR pro Person) anzuzahlen und nach Erhalt des Freizeitbriefes etwa 4 Wochen vor 
Freizeitbeginn die restlichen 90% zu überweisen. Es ist aber wichtig, dass zu Beginn 
der Freizeit der komplette 
Teilnehmerbetrag bei uns eingegangen ist. 
  
4. Preisänderungen 
Sofern zwischen der Reisebuchung und dem Reiseantritt eine Frist von mindestens vier Monaten liegt, kann der Veranstalter bis zum 21. Tag vor 
Reisebeginn Preiserhöhungen bis zu 5% des Gesamtpreises verlangen, wenn sich die Preise der Leistungsträger nach Vertragsschluss nachweisbar 
und unvorhergesehen erhöht haben (z.B. Beförderung, Gebühren, Steuern, Wechselkurse). Bei Preiserhöhungen nach Vertragsschluss um mehr als 
5% 
des Gesamtpreises kann der Reisende kostenlos zurücktreten, bzw. die Teilnahme an einer mind. gleichwertigen Reise verlangen, sofern dies möglich 
ist. 
 
5. Rücktritt 
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung. Damit sind Sie entsprechend dem Leistungsverzeichnis versichert.  
In allen anderen Fällen einer Abmeldung Ihrerseits - also 
- wenn Sie keine Reiserücktrittskostenversicherung abgeschlossen haben, 
- wenn Ihre Abmeldung außerhalb des Versicherungsschutzes liegt, 
- wenn Sie keinen Ersatzteilnehmer stellen, der die Anforderungen des 
Teilnehmerkreises erfüllt, müssen wir eine pauschalierte Entschädigung berechnen, und zwar bei Abmeldung  
- bis drei Monate vor Freizeitbeginn 10%, 
- bis zwei Monate vor Freizeitbeginn 20%, 
- bis ein Monat vor Freizeitbeginn 50%, 
- bis zehn Tage vor Freizeitbeginn 60% des Reisepreises 
- bis zum Beginn oder bei Nichtantritt der Freizeit ist der volle 
Reisepreis zu zahlen. 
 
Rücktritt seitens des Veranstalters: 
1. Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen Mindestteilnehmerzahl ist der Veranstalter berechtigt, die Reise bis zu vier Wochen vor 
Reisebeginn abzusagen. In diesem Fall erhält der Reiseteilnehmer den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück. 
2. Ohne Einhaltung einer Frist, wenn der Reisende die Durchführung ungeachtet einer Abmahnung des CVJM Thüringen nachhaltig stört, oder wenn er 
sich in solchem Maße vertragswidrig verhält (Verstoß gegen gesetzliche Regelungen, z.B. Jugendschutz- und Betäubungsmittelgesetz), dass die 
sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Die Kosten der Rückreise gehen zu Lasten des Teilnehmers. Kündigt der Reiseveranstalter, so 
behält er den Anspruch auf den Reisepreis; er muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die 
er aus einer anderweitigen Verwendung, der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt, einschließlich der ihm von den Leistungsträgern 
gutgebrachten Beträge 
 
6. Haftung und Haftungsbegrenzung 
Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein 
Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wird. Das gleiche gilt, soweit der Veranstalter für den Schaden allein wegen Verschuldens 
eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 
Der Veranstalter haftet  
- für die gewissenhafte Freizeitvorbereitung 
- die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger (z.B. 
Busunternehmen, Hotelbesitzer usw.) 
- die ordnungsgemäße Erbringung der Vertraglich vereinbarten 
Freizeitleistungen entsprechend der örtlichen Gegebenheiten des Zielortes. 
 
7. Pass-, Visum- und Impfvorschriften 
Bei Auslandsreisen benötigt ein deutscher Teilnehmer den Personalausweis, sofern im Prospekt nichts anderes erwähnt ist. In 
besonderen Fällen bestehen Visum- oder Impfvorschriften. Diese Vorschriften werden im Prospekt angegeben, ebenso die Fristen zur Beantragung der 
notwendigen Dokumente. Sollten nach Drucklegung des Prospektes Änderungen eintreten, wird der Teilnehmer darüber informiert. Der Teilnehmer ist 
für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise notwendigen Vorschriften selbst verantwortlich. 
 
8. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung 
Ansprüche wegen nicht vertragsmäßiger Erbringung der Reise hat der Teilnehmer innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung 
der Reise gegenüber dem Veranstalter geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kann der Teilnehmer Ansprüche geltend machen, wenn er ohne 
Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Vertragliche Ansprüche des Teilnehmers verjähren sechs Monate nach dem vertraglich 
vereinbarten Reiseende. 
 
9. Gewährleistung/Schadenersatz 
Wird die Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt, kann der Teilnehmer den Reisepreis mindern oder den Vertrag kündigen. Die Kündigung 



ist erst zulässig, wenn der Veranstalter eine vom Teilnehmer bestimmte angemessene Frist hat verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Eine 
Fristsetzung entfällt, wenn Abhilfe unmöglich ist oder vom Veranstalter verweigert wird oder wenn die Kündigung des Vertrages durch ein besonderes 
Interesse des Teilnehmers gerechtfertigt ist. Darüber hinaus kann der Teilnehmer Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen, es sei denn, der 
Mangel der Reise beruht auf einem Umstand, den der Veranstalter nicht zu vertreten hat.  


